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NORMA Group - Kurz-Überblick betriebliche Altersvorsorge (bAV) 
 

 
Hinweis: Diese Zusammenfassung ist eine Kurz-Beschreibung des Angebotes der NORMA 
Group zur betrieblichen Altersversorgung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Grundlage hierzu ist die Konzernbetriebsvereinbarung zur bAV, zu finden über die Intranetseite 
von HR sowie Ihr gültiger Anstellungsvertrag. 
 
 
Baustein 1: Rein arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge (bAV) über die 
MetallRente  
 

• Arbeitgeberfinanzierte bAV mit bis zu 75 EUR monatlich.  
o Tarifvertragliche Altersvorsorge-Wirksame-Leistungen (AVWL) von derzeit 26,59 

EUR monatlich und 
o Freiwillige Aufstockung um 48,41 EUR monatlich 

• Grundlage Tarifvertrag (TV) und Betriebsvereinbarung ab dem 01. Januar 2024  

• Anmeldung zur bAV erfolgt nach Einwilligung des Arbeitnehmers und 6 Monaten 
Betriebszugehörigkeit 

• Befristete Arbeitnehmer anfänglich AVWL von derzeit 26,59 EUR monatlich, bei 
unbefristetem AV erfolgt Aufstockung auf 75 EUR monatlich 
 
 

Baustein 2: Eigene Entgeltumwandlung über die MetallRente  
 

• Eigene Entgeltumwandlung aus dem Brutto  

• attraktiver Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 20% 

• Höchstbetrag sind 4% der Beitragsbemessungsgrenze (BBG)  
 

Allgemeines zur bAV:  

• MetallRente, Rotherstraße 7, 10245 Berlin ist Versorgungsträger 
(Branchenversorgungswerke mit niedrigen Kosten durch unsere 
Großkundenkonditionen) 

• Über die MetallRente nur Tarif „Profil“ mit 90% Garantie (der gezahlten Spar-Beiträge 
zur Hauptversicherung als garantierte optionale Kapitalleistung oder lebenslange Rente)  

• Auszahlung als lebenslange Rente oder einmaliges Kapital zum 67ten Lebensjahr, 
frühestens mit 62 

• Umsetzung über eine Direktversicherung nach § 3.63 EStG 

• In der Ansparphase steuer- und sozialversicherungsfrei 

• bAV-Leistungen sind später steuer- und sozialversicherungspflichtig 

• Neben der MetallRente ist für neue bAV-Verträge kein anderer Versicherer zugelassen 

• Bestehende, bei Neueinstellung mitgebrachte Verträge werden nicht weitergeführt 

• Übertragung des Vertragswertes ist ggf. möglich (Deckungskapitalübertragung) 
 
 


